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Wie steht es mit dem passiven Luftschutz!

Der passive Luftschutz der Zivilbevölkerung ist
in sednem planmässigen Aufbau seit kurzem in
eine neue Etappe eingetreten. Die vorgesehenen
örtlichen Organisationen sind bestellt, zum gröss-
ten Teil ausgerüstet und mit der Ausbildung
beschäftigt. Ihre Tätigkeit weckt das Interesse
weiterer Bevölkerungskreise, wie auch sonst die
Oeffentlichkeit durch die Bestrebungen des
Luftschutzes mehr und mehr erfasst wird.

Diesem Stande der Entwicklung entspricht es,
dass Anfragen und Wünsche nicht bloss im Parlament,

sondern auch in der Presse und in
Versammlungen geäussert werden. Nicht selten werden

Forderungen aufgestellt, die bereits erfüllt
oder in Ausführung begriffen sind oder deren
Verwirklichung wegen bestimmter rechtlicher
oder tatsächlicher Verhältnisse nicht so einfach ist,
wie es offenbar angenommen wird. Diese Lage
lässt es als besonders erwünscht erscheinen, .dass

mitgeteilt wird, zu welchen Ergebnissen bis jetzt
die Arbeiten der zuständigen Stellen geführt
haben und was sich in Vorbereitung befindet.

I.

Die Eidgenössische Luftschutzkommission, die
vom Bundesrate am 16. Oktober 1928 eingesetzt
wurde, liess ihre Vorbereitungen nach der
Landeskonferenz vom 9. November 1931 ruhen, vor allem
im Hinblick auf die damals bevorstehende Welt-
abrüstungskonferenz. Umso nachdrücklicher ging
sie an die Arbeit, als sie am 13. März 1933 mit
einem neuen Vorsitzenden wieder bestellt wurde.
Sie schuf in kürzester Zeit eine ständige Instanz,

zunächst Eidgenössische Gasschutzstudienstelle
genannt, Hess Erhebungen im Auslande vornehmen

und setzte sich mit den kantonalen Behörden
in direkte Verbindung. Anfang 1934 konnte sie
ihre Arbeiten mit zwei Entwürfen abschliessen,
die dem Bundesrate vorgelegt wurden. Der eine
enthielt die «Grundlagen für den passiven
Luftschutz der Zivilbevölkerung», ein umfassendes
amtliches Programm, der andere den Text für
einen Bundesbeschluss, der als Basis für alle weitern

Massnahmen gedacht war.
Der Bundesrat unterbreitete der Bundesversammlung

den Entwurf für einen Bundesbeschluss
mit seiner Botschaft vom 4. Juni 1934. Welches
damals die Lage war, und was angestrebt wurde,
fand in der Botschaft deutlich Ausdruck. Die
Zuständigkeit des Bundes wurde festgelegt, und
namentlich wurden die Sachgebiete umschrieben,
in denen die künftige Tätigkeit entfaltet werden
sollte. Ganz allgemein sollte der Bundesrat
ermächtigt werden, die erforderlichen Vorschriften
auf dem Verordnungswege zu erlassen.

Die Behandlung der Vorlage in den Räten ergab
gegenüber dem Entwürfe verschiedene Aenderun-
gen von beträchtlicher Tragweite. Sie gehen auf
Anträge zimrück, die im Schosse der nationalrät-
lichen Kommission gestellt wurden, und bestehen
in folgendem:
1. Die allgemeine Pflicht, an den Massnahmen des

Luftschutzes teilzunehmen, wurde ausdrückfestgelegt.

Art. 4, Absatz 3, des Bundesbeschlusses

lautet demgemäss, über den Entwurf und
die Botschaft hinausgehend:
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